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Kirchliche Anzeigen

DONNERSTAG, 27. JANUAR BIS
DONNERSTAG, 3. FEBRUAR 2022

EVANGELISCH-
REFORMIERTE KIRCHE
ARCH UND LEUZIGEN

Donnerstag, 27. Januar, ab 11.45 Uhr:
Mitenand am gliche Tisch, Mittagstisch im Ge-
meindezentrum Arch.
14.00 Uhr: Männertreff Arch-Leuzigen im Turm
in Leuzigen.
17.30-19.00 Uhr: Konfirmandenmodul «Medien
und Freiheit» im Gemeindezentrum Arch.

Sonntag, 30. Januar, 9.30 Uhr:
Gottesdienst in der Kirche Arch. Pfr. Matthias
Hochhuth und Thomas Brönnimann (Orgel).
Text. 2. Mose 34,29-35.
16.00 Uhr: Lichtblick zur Woche in der Kapelle
Staad mit Pfr. Matthias Hochhuth.

Donnerstag, 3. Februar, ab 12.00 Uhr:
Mittagstisch Leuzigen in der Alten Post. An-
meldung erforderlich bis Freitag, 28. Januar an
Daniel Rüfli, Tel. 032 679 38 03.

BÜREN AN DER AARE

Donnerstag, 27. Januar, 12.15-13.30 Uhr:
Kirchgemeindehaus: Mittagstisch «chez Ma-
xime».

Freitag, 28. Januar, 19.00 Uhr:
Kirchgemeindehaus Büren: Musica in Ecclesia
«Junge Talente unserer Region». Kontakt:
Sally Jo Rüedi, Tel. 079 288 72 69.
Ausweis- und Zertifikatspflicht sowie Masken-
pflicht.

Sonntag, 30. Januar, 19.00 Uhr:
Reformierte Kirche Büren: Regionale ökume-
nische Taizé-Feier. Kontakt: Pfarrerin Petra
Burri, Tel. 032 351 35 62.
Zum Wochenbeginn eintauchen in eine Stunde
voller meditativer Tiefe, tragender Gesänge,
Musik, Stille und wenigen Texten.
Ausweis- und Zertifikatspflicht sowie Masken-
pflicht.

Donnerstag, 3. Februar:
KEIN Mittagstisch – Ferien!
20.00 Uhr, Kirchliches Zentrum Busswil: Regio-
naler Bibliolog Abend. Kontakt: Pfarrer Ueli
Burkhalter, Tel. 032 384 59 86.

Proben Kirchenchor und KUW-Daten:
Alle Daten finden Sie unter:
www.kirche-bueren.ch

Amtswochen der Pfarrleute:
31. Januar bis 6. Februar: Pfarrerin Petra Burri,
Tel. 032 351 35 62.

KIRCHGEMEINDE DIESSBACH B. B.

www.kirche-diessbach.ch

Sonntag, 30. Januar, 9.30 Uhr:
Busswil: Gottesdienst mit dem Pfarrteam und
Caroline Hirt am Klavier. Einsetzung der bei-
den neuen Kirchgemeindepräsidentinnen im
Co-Präsidium.

Dienstag, 1. Februar, 19.15-19.45 Uhr:
Diessbach: Offenes Singen –  Ein Lied im Feb-
ruar. Einmal im Monat ein Lied lernen und sin-
gen. Leitung: Liliane Möri.

Donnerstag, 3. Februar, 11.30 Uhr:
Büetigen: Mittagstisch im Restaurant Bären.

Seelsorge suchende Personen erreichen unsere
Pfarrpersonen wie folgt:
Pfarrer Ueli Burkhalter: Tel. 079 290 57 49
Pfarrer Pavel Roubík: Tel. 079 663 99 98

LENGNAU

Sonntag, 30. Januar, 9.30 Uhr:
Gottesdienst mit Pfrn. Agnes Leu und Frau
Sabine Lehmann, Musik.

Dienstag, 1. Februar:
Das «Gemeinsame Mittagessen» kann leider
nicht stattfinden.

Mittwoch, 2. Februar, 8.30-9.00 Uhr:
«Morgengebet» in der Kirche.

Zuständig für Abdankungen:
Pfr. Heinz Friedli, Tel. 032 653 17 03.

OBERWIL BEI BÜREN

Gottesdienste und Anlässe in der Kirche Ober-
wil werden weiterhin nach 2G plus Masken-
pflicht durchgeführt!
Davon ausgenommen sind Kinder und Jugend-
liche unter 16 Jahren.
Wir bitten Sie, das Zertifikat und einen gültigen
Ausweis bereit zu halten.
Änderungen sind möglich und würden im Kir-
chenzettel und auf der Homepage publiziert.

Samstag, 29. Januar, 8.30-12.00 Uhr:
Pfarrhaus Oberwil: KUW 9. Klasse alle Konfir-
mandinnen und Konfirmanden.

Sonntag, 30. Januar, 10.00 Uhr:
Kirche Oberwil: Morgengottesdienst zum Kir-
chensonntag. Mit einem Team aus der Kirch-
gemeinde Oberwil

Senioren Biezwil-Lüterswil-Gächliwil
Das Theater am 9. Februar 2022 ist abgesagt!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser
Pfarramt oder informieren Sie sich auf der
Homepage www.kg-oberwil.ch

PIETERLEN – MEINISBERG

www.kirche-pieterlen.ch
Pfarramt: 032 377 31 40
Sekretariat: 032 377 11 66

Sonntag, 30. Januar
9.30 Uhr Kirche Pieterlen: Gottesdienst mit
Pfarrer Ueli Kindlimann, dem Männerchor
Pieterlen unter der Leitung von Barbara
Clénin-Lipps und Organistin Silvia Brenner.
Es besteht Covid-Zertifikatspflicht. Bitte zeigen
Sie beim Eingang Ihr Covid-Zertifikat und
einen Personalausweis. Wir danken für Ihr Ver-
ständnis.
19.00 Uhr Reformierte Kirche Büren a.A.:
Regionale, ökumenische Taizé-Feier
Kontakt: Pfarrerin Petra Burri, Tel. 032 351 35 62
Zum Wochenbeginn eintauchen in eine Stunde
voller meditativer Tiefe, tragender Gesänge,
Musik, Stille und wenigen Texten.

Wir sind für Sie da – in jedem Fall für jeden Fall.

Zentrale 032 391 82 82
Rettungsdienst 144

Das Werbemittel der Region

ÄRZTE
Versuchen Sie bitte zuerst Ihren Hausarzt zu
erreichen. Falls dieser nicht erreichbar ist:

Büren an der Aare, Dotzigen, Lengnau,
Meienried, Meinisberg, Oberwil, Pieterlen,
Rüti, Safnern; Notfallrayon Lyss (inkl. Büetigen,
Diessbach, Busswil); Notfallrayon Aarberg;
Notfallrayon Ins/Erlach 0900 144 111
(kostenpflichtig mit CHF 2.08/Min. aus dem
Festnetz; mit Natel easy unter 16 Jahren bei
gesperrter 0900-Nummer nicht erreichbar)

Arch, Leuzigen 0848 112 112

Wengi, Rapperswil 0900 57 67 47
(aus dem Festnetz CHF 0.88/Min.)

ZAHNÄRZTE
Versuchen Sie bitte,
zuerst Ihren Zahnarzt zu erreichen 1811

Notrufnummer ganze Schweiz 112

Polizeinotruf 117

Feuerwehr 118

REGA 1414

Medizinische Notfallnummer 144

APOTHEKEN
Notfall-Nummer
Region Lyss-Biel Tel. 0842 24 24 24

SPITEXORGANISATIONEN
Region Büren (Leuzigen, Arch,
Büren, Meienried, Oberwil, Rüti,
Diessbach, Büetigen, Dotzigen) 032 353 10 50
Lengnau, Pieterlen 032 329 39 00
Safnern, Orpund, Meinisberg,
Scheuren 032 332 97 97
Wengi (Schüpfen und Umgebung) 031 879 05 67
Spitex «Lueg is Land» Arch 032 679 08 09

Notfalldienste

Foto: Daniela Schädeli

Gesetzliches Publikationsmittel
FÜR DIE GEMEINDEN

ARCH BÜETIGEN BÜREN DIESSBACH DOTZIGEN LENGNAU
LEUZIGEN MEIENRIED MEINISBERG OBERWIL PIETERLEN RÜTI

P.P.A 3294 Büren an der Aare

www.kg-oberwil.ch
www.kirche-pieterlen.ch
www.kirche-bueren.ch
www.kirche-diessbach.ch


Es besteht Covid-Zertifikatspflicht. Bitte zeigen
Sie beim Eingang Ihr Covid-Zertifikat und
einen Personalausweis. Wir danken für Ihr Ver-
ständnis.

Donnerstag, 3. Februar
Pieterlen: Der Mittagsklub des Gemeinnüt-
zigen Frauenvereins fällt aus.

Öffnungszeiten Sekretariat
Das Sekretariat ist am Donnerstag, 27. Januar,
09:00 – 11:00 Uhr offen.

RÜTI BEI BÜREN

Absage
Der Mittagstisch vom 1. Februar 2022 wird
nicht durchgeführt.

Voranzeige
Der nächste Seniorennachmittag findet am
Dienstag, 8. Februar 2022 statt.

RÖMISCH-KATHOLISCHE
KIRCHE

BÜREN AN DER AARE
Solothurnstrasse 40

Sonntag, 30. Januar, 9.30 Uhr:
Eucharistiefeier.

Dienstag, 1. Februar, 11.40 Uhr:
Gebet.
12.00 Uhr: Offener Mittagstisch (Zertifikats-
pflicht). Anmeldungen bitte bis Montagmittag
ans Pfarreisekretariat (Tel: 032 387 24 04).

Unsere Internet-Adresse:
www.kathbern.ch/bueren

PIETERLEN Kürzeweg 6

LENGNAU E. Schiblistrasse 3A

MEINISBERG Ref. Kirchgemeindehaus,
Hintere Gasse 7

Sonntag, 30. Januar, 9.30 Uhr:
Kommunionfeier mit Hermann Schwarzen in
der Katholischen Kirche Lengnau (Masken-
pflicht).

Donerstag, 3. Februar, 9.45 Uhr:
Wortgottesdienst mit Gheorghe Zdrinia im
Schlössli Pieterlen (ab 16 Jahren mit Zertifi-
kats- und Ausweispflicht inkl. Maskenpflicht).

Maximal 25–30 Personen in beiden Kirchen.
Anmeldung nicht nötig. Maskenpflicht! Got-
tesdienste mit Zertifikats- und Ausweispflicht
inkl. Maskenpflicht (keine Abstandsregeln und
keine zahlenmässige Einschränkung) werden
besonders ausgewiesen!

Wir sind telefonisch erreichbar am Dienstag
von 9  bis 11 Uhr unter der Telefonnummer
032 377 19 55 oder per Mail seelsorge@
kathpieterlen.ch!

EVANGELISCH-
METHODISTISCHE KIRCHE

Büren an der Aare, Aarbergstrasse 12

Sonntag, 9.30 Uhr: Gottesdienst.

Info: www.emk-bueren.ch

EVANGELISCHE TÄUFER-
GEMEINDE DIESSBACH

Dorfstrasse 59

Sonntag, 30. Januar:
Kein Gottesdienst.

Infos für die Teilnahme an unseren Gottes-
diensten vor Ort oder per Livestream unter
www.etg-diessbach.ch

Arch

Periodische Schutzraum-
kontrolle (PSK)

Die Gemeinde Arch muss gemäss gesetzlichem
Auftrag des Kantons Bern im Jahr 2022 eine
Kontrolle der Schutzräume durchführen.

Mehr als ein Drittel der Schutzräume wurden
vor über 30 Jahren erstellt, deshalb steht die
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der
Schutzräume im Vordergrund. Dazu müssen
diese periodisch kontrolliert werden. Das Bun-
desgesetz sieht vor, dass die Behörden mindes-
tens alle 10 Jahre sämtliche Schutzräume inspi-
zieren, eine Mängelliste erstellen und die
Mängel beheben lassen.

Die periodische Schutzraumkontrolle in der
Gemeinde Arch startet anfangs Februar und
endet voraussichtlich im April 2022 und wird
durch die Firma G. Bühler GmbH durchge-
führt. Die betroffenen Hauseigentümer/innen,
respektive die zuständigen Immobilienverwal-
tungen, werden vorgängig schriftlich durch
die Firma kontaktiert. Für Fragen kontaktieren
Sie bitte:

G. Bühler GmbH, Lilian Staub
Freiburgstrasse 574, 3172 Niederwangen
Tel: 031 566 66 23 (Di, Mi und Fr)
lilian.staub@bluehler-gmbh.ch
www.buehler-gmbh.ch

Wichtig für die Eigentümer: Die Firma G. Büh-
ler GmbH muss die Kontrolle im Auftrag vom
Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Mili-
tär BSM des Kantons Bern vollständig durch-
führen können. So ist die Kontrolle des Über-
drucks (die Schliessung von Panzertüre,
Panzerdeckel und die Inbetriebnahme des
Ventilationsaggregats) zwingend notwendig.

Die periodische Schutzraumkontrolle
• dient der Erfassung der technischen Betriebs-

bereitschaft,
• ergibt die Grundlage zur Steuerung des

Schutzraumbaus und für die Zuweisungspla-
nung der Bevölkerung der Gemeinde auf die
Schutzräume,

• soll allfällige Mängel und Erneuerungsbe-
darf aufzeigen.

Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und
Bereitschaft zur reibungslosen Kontrolle der
Schutzräume. 110580

Baupublikation

Bauherrschaft:
Michael Rätz, Römerstrasse West 39, 3296 Arch

Projektverfasserin:
Meinbau GmbH, Dorfstrasse 13, 4581 Küttig-
kofen

Bauvorhaben:
Ersatz Fenster durch Balkontüre (Nord-West-
Fassade)

Standort:
Römerstrasse West 39 / Parzelle 72126, Koordi-
naten: 2’598’767/1’223’853

Zone / Schutzzone:
UeO Steinacher

Auflage- und Einsprachefrist:
28. Februar 2022

Auflage- und Einsprachestelle:
Einwohnergemeinde Arch, Unterdorfstrasse 12,
3296 Arch

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet im Doppel während
der Auflagefrist bei der Einwohnergemeinde
Arch, Unterdorfstrasse 12, 3296 Arch, einzurei-
chen. Bei Kollektiveinsprachen und vervielfäl-

tigten oder weitgehend identischen Einspra-
chen ist anzugeben, wer befugt ist, die
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten. Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Bauverwaltung 110697

Baupublikation

Bauherrschaft:
Anna Isabella Branken, Heilbronnerstrasse 3d,
4500 Solothurn

Projektverfasserin:
b. müller’s architekten ag, Kleinfeldstrasse 6,
2563 Ipsach

Bauvorhaben:
Abbruch best. Vordach
Umnutzung best. Werkstatt in Wohnloft

Standort:
Bibernstrasse 24 /  Parzelle 752, Koordinaten:
2599’817 / 1224’020

Zone / Schutzzone:
Wohn- und Arbeitszone WA

Auflage- und Einsprachefrist:
28. Februar 2022

Auflage- und Einsprachestelle:
Einwohnergemeinde Arch, Unterdorfstrasse 12,
3296 Arch

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet im Doppel während
der Auflagefrist bei der Einwohnergemeinde
Arch, Unterdorfstrasse 12, 3296 Arch, einzurei-
chen, ebenfalls allfällige Lastenausgleichsbe-
gehren. Lastenausgleichsansprüche, die nicht
innert der Einsprachefrist angemeldet werden,
verwirken (Art. 30 und 31 BauG). Bei Kollektiv-
einsprachen und vervielfältigten oder weit-
gehend identischen Einsprachen ist anzuge-
ben, wer befugt ist, die Einsprechergruppe
rechtsverbindlich zu vertreten. Es wird auf die
Gesuchsakten verwiesen.

Bauverwaltung 110698

Büren an der Aare

Öffentliche Planauflage

Änderung der Überbauungs-
ordnung (ÜO) 12 «Dotzigenfeld»

Der Gemeinderat Büren a.A. bringt gestützt
auf Art. 60 des Baugesetzes vom 9. Juni 1985
(BauG) die vorerwähnte Änderung (bestehend
aus Überbauungsplan im Massstab 1:500,
Überbauungsvorschriften und Erläuterungs-
bericht nach Art. 47 RPV) zur öffentlichen Auf-
lage.

Die Akten liegen während 30 Tagen vom
27. Januar 2022 bis zum 28. Februar 2022
öffentlich auf. Sie können während den Büro-
öffnungszeiten in der Bauverwaltung, Kreuz-
gasse 32, 3294 Büren a.A., eingesehen werden.
Zusätzlich sind die Unterlagen auf der website
der Gemeinde Büren a.A. unter www.bueren.ch
abrufbar.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind in-
nerhalb der Auflagefirst schriftlich und be-
gründet bei der Bauverwaltung Büren a.A.
einzureichen.

Büren a.A., Januar 2022

Der Gemeinderat 110700

Baupublikation

Bauherrschaft:
Caroline, Stephanie und Amadeus Rosa, p.A.
Rita Rosa, Murgasse 12, 3292 Busswil

Projektverfasser:
Walter Rey, Museumsstrasse 16, 2502 Biel

Bauvorhaben:
– Um- und Ausbau der bestehenden Liegen-

schaft mit drei Wohnungen
– Dachausbau
– Renovation Laden

Standort:
Kreuzgasse 10; Parzelle GB-Nr. 372

Zone:
– Altstadtzone As
– Schutzgebiet Altstadt
– Archäologisches Schutzgebiet
– Schützenswertes K-Objekt der Baugruppe A
– Gewässerschutzbereich B

Beantragte Ausnahmen:
– Unterschreitung der minimalen Treppenbrei-

te (Art. 59 Abs. 2 BauV i.V. mit Art. 57 Abs. 3
BauV und BSR 16-15 Art. 2.4.5 Abs. 3)

– Unterschreitung der lichten Raumhöhe (Art. 67
Abs. 1 BauV)

– Unterschreitung der minimalen Raumbelich-
tung (Art. 64 Abs. 1 BauV)

– Nichteinhalten der geforderten Abstellplätze
(Art. 49ff BauV i.V. mit Art. 16 und 17 BauG)

Auflageort und Einsprachestelle:
Bauverwaltung Büren an der Aare, Kreuz-
gasse 32, 3294 Büren a.A.

Auflage- und Einsprachefrist:
20. Januar 2022 bis 21. Februar 2022

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sowie all-
fällige Begehren um Lastenausgleich sind
schriftlich und begründet innerhalb der Auf-
lage- und Einsprachefrist bei der Bauverwal-
tung Büren an der Aare einzureichen. Lasten-
ausgleichsansprüche die nicht innert der Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwirken
(Art. 30 und 31 BauG). Bei Kollektiveinspra-
chen und vervielfältigten oder weitgehend
identischen Einsprachen ist anzugeben, wer
befugt ist die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG). 110664

Baupublikation

Bauherrschaft:
BWB Aloxyd AG, Industriestrasse 15, 3294 Bü-
ren an der Aare

Projektverfasser:
GLB Seeland, Grenzstrasse 25, 3250 Lyss

Bauvorhaben:
Erweiterung provisorisches Lagerzelt

Standort:
Industriestrasse 15b; Parzelle GB-Nr. 1100

Zone:
– Arbeitszone A3
– Gewässerschutzbereich üB

Beantragte Ausnahmen:
Unterschreitung des minimalen Waldabstan-
des (Art. 25 Abs. 1 KWaG)

Auflageort und Einsprachestelle:
Bauverwaltung Büren an der Aare, Kreuz-
gasse 32, 3294 Büren a.A.

Auflage- und Einsprachefrist:
20. Januar 2022 bis 21. Februar 2022

Es wird auf die Bauprofile und die Gesuchs-
akten verwiesen. Einsprachen und Rechtsver-
wahrungen sowie allfällige Begehren um Las-
tenausgleich sind schriftlich und begründet
innerhalb der Auflage- und Einsprachefrist bei
der Bauverwaltung Büren an der Aare einzu-
reichen. Lastenausgleichsansprüche die nicht
innert der Einsprachefrist angemeldet werden,
verwirken (Art. 30 und 31 BauG). Bei Kollektiv-
einsprachen und vervielfältigten oder weitge-
hend identischen Einsprachen ist anzugeben,
wer befugt ist die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten (Art. 35b BauG). 110666

Büetigen

Einwohnergemeinde Büetigen

Verbot für das Grundstück
Büetigen, Grundbuchblatt 55

Der Gemeinderat von Büetigen hat am 21. De-
zember 2021 folgendes richterliches Verbot er-
lassen:

Die Eigentümerin der Parzelle Büetigen,
Grundbuchblatt 55 lässt hiermit Unbefugten
das Parkieren auf ihrem Grundstück verbieten.
Zuwiderhandlungen werden gemäss Art. 258
ZPO mit Busse bis zu CHF 2000.00 bestraft.

Bewilligt:
Biel, 14.01.2022

Regionalgericht Berner Jura-Seeland,
Zivilabteilung
Der Gerichtspräsident
sign. Sieber

Wer das Verbot nicht anerkennen will, hat
innert 30 Tagen seit dessen Bekanntmachung
und Anbringung auf dem Grundstück beim
Gericht Einsprache zu erheben. Die Einsprache
bedarf keiner Begründung. Die Einsprache
macht das Verbot gegenüber der einsprechen-
den Person unwirksam.
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am 18.01.2022 die Aufhebung der Verordnung
über die Berechtigungsregelung GERES/ZPV
beschlossen hat.

Die Verordnung wird, vorbehältlich allfällig da-
gegen erhobener Beschwerden, per 31.12.2021
ausser Kraft gesetzt.

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen
seit Publikation beim Regierungsstatthalter-
amt Biel/Bienne, Schloss, Hauptstrasse 6, 2560
Nidau, Beschwerde geführt werden. 110692

Baupublikation

Bauherrschaft:
Kim Lütolf und Flavio Frutig, Busswilstrasse 29,
3252 Worben

Projektverfasser:
ST Baumanagement Jurasüdfuss GmbH, Martin
Stooss, Bielstrasse 1, 2543 Lengnau

Bauvorhaben:
Neubau 2  Einfamilienhäuser mit Carport, in-
nen aufgestellte Wärmepumpen und Photo-
voltaikanlagen auf Dach

Standort/Parzelle/Nutzungszone/Koordinaten:
Lengnau; Kleinfeldstrasse 27 und 27a; Parzelle
Nr. 2411; Wohnzone 2  (W2); Koordinaten
2’594’424 / 1’224’785

Ausnahme:
Unterschreiten Strassenabstand durch Carport
und Umgebungsgestaltung nach Art. 80 SG
i.V.m. Art. 81 Abs. 2 SG und Anhang A147 GBR

Gewässerschutzbereich üB

Auflage- und Einsprachefrist:
28. Februar 2022

Auflagestelle:
Gemeinde Lengnau, Bau- und Werkabteilung,
Brunnenplatz 2, 2543 Lengnau BE

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die im
Gelände verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich und
begründet im Doppel beim Regierungsstatt-
halteramt Biel/Bienne, Hauptstrasse 6, Post-
fach 304, 2560 Nidau, einzureichen. Lastenaus-
gleichsansprüche, die nicht innerhalb der
Auflage- und Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten
und weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b
BauG). Verfügungen und Entscheide können
im Amtsanzeiger oder im Amtsblatt veröffent-
licht werden, wenn die Postzustellung wegen
der grossen Zahl der eingelangten Einsprachen
mit unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d BauG).

Regierungsstatthalteramt
Biel/Bienne 108889

Leuzigen

Baupublikation

Bauherrschaft:
Einwohnergemeinde Leuzigen, Dorfstrasse 9,
3297 Leuzigen

Projektverfasserin:
BSB +  Partner AG, Leutholdstrasse 4, 4562
Biberist

Bauvorhaben:
Neubau Regenwasserleitung, Beundengasse
2. Etappe

Standort:
Beundengasse, Parzellen Nrn. 2957 und 3133,
Koordinaten 2’601’740 / 1’225’285, Wohnzone
W2, teilweise Landwirtschaftszone

Ausnahmen:
Bauen ausserhalb des Baugebiets (Art. 24 RPG)

Auflage- und Einsprachefrist:
21. Februar 2022

Auflagestelle:
Gemeindeverwaltung Leuzigen, 3297 Leuzigen

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet beim Regierungs-
statthalteramt Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33,
3270 Aarberg, einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht inner-
halb der Auflage- und Einsprachefrist ange-
meldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG).

Allfällige Einsprachen sind schriftlich und be-
gründet bei der Gemeindeverwaltung Pieter-
len einzureichen. Die Einsprachebefugnis rich-
tet sich nach Artikel 35 Absatz 2  des
kantonalen Baugesetzes vom 9. Juni 1985.

Die Publikationsunterlagen können jederzeit
per Mail (bau@pieterlen.ch) angefordert und
elektronisch eingesehen werden. Die Unter-
lagen werden auf Wunsch auch per Post in
Papierform versendet.

2542 Pieterlen, 27. Januar 2022

Gemeinderat Pieterlen 110688

Papiersammlung

Mittwoch, 2. Februar 2022: ganzes Gemeinde-
gebiet
Das Altpapier ist bis 07.00 Uhr in fest ver-
schnürten Bündeln an den üblichen Kehricht-
sammelpunkten zu deponieren. Bitte beach-
ten Sie, dass mit der Papiersammlung kein
Karton entsorgt werden darf. Bei der Bereit-
stellung am Vorabend bitte vor Regen schüt-
zen. Die Sammlung findet durch die Firma
Schneider Transporte statt.
Bei Fragen am Sammeltag: 032 376 01 90.

Bauabteilung Pieterlen 110696

Baupublikation

Bauherrschaft:
Burgergemeinde Pieterlen, Hans-Peter Scholl
und Andreas Matter, Alte Landstrasse 10, 2542
Pieterlen

Projektverfasserin:
a energie ag, Seraina Gysin, Lyssstrasse 5, 3054
Schüpfen

Bauvorhaben:
Erweiterung Fernwärmenetz

Standort:
Moosgasse 30a, 2542 Pieterlen, Parzelle Nr. 1032
und diverse Parzellen, Zone: ZöN H, Verkehrs-
fläche und diverse Zonen, Gewässerschutz-
bereich üB

Ausnahmen:
Bauen ausserhalb des Baugebietes nach
Art. 24 ff. RPG

Auflage- und Einsprachefrist:
21. Februar 2022

Auflagestelle:
Gemeinde Pieterlen, Hauptstrasse 6, 2542 Pie-
terlen

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet beim Regierungs-
statthalteramt Biel/Bienne, Hauptstrasse 6,
Postfach 304, 2560 Nidau einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht inner-
halb der Auflage- und Einsprachefrist ange-
meldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten
und weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b
BauG).

Regierungsstatthalteramt
Biel/Bienne 110652

Baupublikation

Bauherrschaft:
Burgergemeinde Pieterlen, Hans-Peter Scholl
und Andreas Matter, Alte Landstrasse 10, 2542
Pieterlen

Projektverfasserin:
a energie ag, Seraina Gysin, Lyssstrasse 5, 3054
Schüpfen

Bauvorhaben:
Erweiterung best. Zentrale für Fernwärme

Standort:
Moosgasse 30a, 2542 Pieterlen, Parzelle Nr. 1032,
Koordinaten: 2’591’765 / 1’224’599, Zone: Zone
für öffentliche Nutzung H  «Chalberegge»
(ZöN H), Gewässerschutzbereich üB

Auflage- und Einsprachefrist:
21. Februar 2022

Auflagestelle:
Gemeinde Pieterlen, Hauptstrasse 6, 2542 Pie-
terlen

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet beim Regierungs-
statthalteramt Biel/Bienne, Hauptstrasse 6,
Postfach 304, 2560 Nidau einzureichen.

Das richterliche Verbot ersetzt das bestehende
Parkverbot vom 4. Oktober 1993.

Büetigen, Januar 2022

Der Gemeinderat 110689

Diessbach

Baupublikation

Gesuchsteller:
Beat Sorgen, Sägeweg 7, 3264 Diessbach

Grundeigentümer:
Beat Sorgen, Sägeweg 7, 3264 Diessbach

Projektverfasser:
HauSa Th. Hauswirth Architektur, Baubera-
tungen, Bauführungen, Reckholdern 10, 3236
Gampelen

Bauvorhaben:
Ausbau Ökonomieteil, Einbau von Wohnräu-
men Ausbau von Terrasse

Standort / Parzellen:
Sägeweg 7 / Parz. Nr. 618

Zone:
Dorfzone D

Schutzgebiete:
Gewässerschutzzone A

Auflage- und Einsprachefrist bis:
21. Februar 2022

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Diessbach

Es wird auf die Gesuchsakten und die aufge-
stellten Profile verwiesen. Einsprachen und
Rechtsverwahrungen sind schriftlich, begrün-
det und im Doppel innerhalb der Einsprache-
frist bei der Einsprachestelle einzureichen,
oder einer schweizerischen Poststelle zur Be-
förderung zu übergeben.

Diessbach, 18. Januar 2022

Einwohnergemeinde Diessbach 110667

Dotzigen

Baupublikation

Gesuchsteller:
RM Carrosserie, Roman Mathys, Scheuren-
strasse 7c, 3293 Dotzigen

Projektverfasser:
Roman Mathys, Scheurenstrasse 7c, 3293 Dot-
zigen

Grundeigentümer:
Bernhard Gastl, Aareweg 1, 3293 Dotzigen

Bauvorhaben:
Anbringen von Reklamen und Leuchtreklame
an Fassade

Standort:
Scheurenstrasse 7c, Parzelle Nr. 764

Zone:
Mischzone 3 (M3); Gewässerschutzzone A

Auflage- und Einsprachefrist bis:
21. Februar 2022

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Dotzigen

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. Ein-
sprachen, Rechtsverwahrungen und Lastenaus-
gleichsbegehren sind schriftlich, begründet
und im Doppel innerhalb der Einsprachefrist
bei der Einsprachestelle einzureichen, oder
einer schweizerischen Poststelle zur Beförde-
rung zu übergeben.

Dotzigen, 17. Januar 2022

Einwohnergemeinde Dotzigen 110661

Lengnau

Verordnung Berechtigungs-
regelung GERES/ZPV;
Aufhebung

In Anwendung von Artikel 45 der Gemeinde-
verordnung vom 16. Dezember 1998 (GV;
BSG 170.111) wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht, dass der Gemeinderat Lengnau BE

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten
und weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b
BauG).

Regierungsstatthalteramt
Seeland 110672

Baupublikation

Gesuchsteller:
Mülchi Kurt, Bielstrasse 25, 3252 Worben

Projektverfasserin:
Müller GmbH, Architektur und Bauplanungen,
Rosenweg 10, 2554 Meinisberg

Bauvorhaben:
Umbau /  Sanierung bestehendes EFH, Anbau
unterirdische Garage südseitig, Anbau 2-Zim-
mer-Wohnung westseitig

Standort/Parzelle/Nutzungszone:
Hohlegasse 4 / 1035 / Kernzone

Beanspruchte Ausnahmen:
Art. 22 GBR Vor- und rückspringende Gebäu-
deteile (gedeckte Sitzplätze) und Art. 30 GBR
Dachform (Flachdach Anbau)

Vorgesehene Gewässerschutzmassnahme:
Bestehender Anschluss an Gemeindekanalisa-
tion

Auflage- und Einspracheort:
Gemeindeverwaltung Leuzigen, Dorfstrasse 9,
3297 Leuzigen

Auflage- und Einsprachefrist:
28. Februar 2022

Begriff des Lastenausgleichs, Art. 30 BauG
Nutzt ein Grundeigentümer einen Sondervor-
teil, der ihm durch eine Ausnahmebewilli-
gung, eine Überbauungsordnung oder sonst
wie in wesentlicher Abweichung von den örtli-
chen Bauvorschriften zulasten eines Nachbarn
eingeräumt ist, so hat er diesen Nachbarn zu
entschädigen, wenn die Beeinträchtigung er-
heblich ist.

Es wird auf die Gesuchsakten und die aufge-
stellten Profile verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet innerhalb der Auf-
lagefrist bei der Gemeinde Leuzigen, Bau-
verwaltung, Dorfstrasse 9, 3297 Leuzigen,
einzureichen, ebenfalls allfällige Lastenaus-
gleichsbegehren. Lastenausgleichansprüche,
die nicht innert der Einsprachefrist angemel-
det werden, verwirken. Bei Kollektiveinspra-
chen, vervielfältigten oder weitgehend iden-
tischen Einsprachen ist anzugeben, wer die
Einsprechergruppe rechtsverbindlich vertritt.

3297 Leuzigen, 25.01.2022

Bauverwaltung Leuzigen 108889

Pieterlen

Erlass einer Planungszone nach
Art. 27 RPG und Art. 62ff BauG
für das Gebiet «Alte Land-
strasse» in Pieterlen

Der Gemeinderat von Pieterlen hat gestützt
auf Art. 27 des Bundesgesetzes über die Raum-
planung vom 22. Juni 1979 und Art. 62ff des
Baugesetzes vom 9. Juni 1985 beschlossen, das
Gebiet «Alte Landstrasse» mit sofortiger Wir-
kung mit einer Planungszone zu belegen. Der
genaue örtliche Geltungsbereich ist auf dem
Perimeterplan der Auflageakten ersichtlich.

Mit der Planungszone wird der Schutz des
historischen Ortskerns bezweckt, während die
Erarbeitung eines Entwicklungsplans (primär
für die unbebauten Baulandparzellen) ange-
gangen wird.

Die Planungszone wird für die Dauer von zwei
Jahren bestimmt. Während der Geltungsdauer
darf in dem von der Planung betroffenen
Gebiet nichts unternommen werden, das den
Planungszweck beeinträchtigen könnte.

Auflage- und Einsprachefrist bis:
1. März 2022

Auflage- und Einspracheort:
Gemeindeverwaltung Pieterlen, Bauabteilung

Während der Auflage- und Einsprachefrist
kann mit Einsprache geltend gemacht werden,
die verfügte Planungszone oder ihre Dauer
seien nicht notwendig oder die bekanntgege-
bene Planungsabsicht sei nicht zweckmässig.

bau@pieterlen.ch


Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten
und weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b
BauG).

Regierungsstatthalteramt
Biel/Bienne 110653

Bau- und Gewässerschutz-
publikation

Gesuchsteller:
Rashid und Nabila Mahmood, Löschgatter-
weg 3, 2542 Pieterlen

Projektverfasser:
Klimahaus4you.ch, Architekturbüro, Industrie-
strasse 20b, 2543 Lengnau

Bauvorhaben:
Aufstockung Einfamilienhaus mit zwei 3-Zim-
merwohneinheiten, Ersatz Ölheizung durch
Wärmepumpe, Neugestaltung Vorplatz sowie
Erstellen 5 Parkplätze

Parzelle / Strasse:
663 / Löschgatterweg 3, Pieterlen

Beantragte Ausnahmen:
Unterschreitung des Strassenabstandes –
Art. 212 Abs. 4 GBR und Art. 80 SG

Nutzungszone:
W2-Wohnzone 2

Hauptmasse:
18.5 x 10 x 9.40m (LxBxH)

Fundation, Wände:
Beton/Backstein

Fassaden:
Verputz, weiss gebrochen

Dach:
Satteldach, 35% Neigung

Vorgesehene Gewässerschutzmassnahmen:
Einleiten des Abwassers in die Gemeindekana-

lisation, Versickerung des nicht verschmutzten
Abwassers (sofern möglich)

Auflage- und Einsprachefrist bis:
21. Februar 2022

Auflage- und Einspracheort:
Gemeindeverwaltung Pieterlen, Bauabteilung

Es wird auf die Gesuchsakten und die aufge-
stellten Profile verwiesen. Einsprachen und
Rechtsverwahrungen sind schriftlich, begrün-
det und im Doppel innerhalb der Auflagefrist
bei der Gemeindeverwaltung Pieterlen, Bau-
abteilung, Hauptstrasse 6, 2542 Pieterlen ein-
zureichen. Bei Kollektiveinsprachen und ver-
vielfältigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, die
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten. Allfällige Begehren um Lastenausgleich
sind ebenfalls innerhalb der Auflage- und Ein-
sprachefrist einzureichen. Lastenausgleichsan-
sprüche, die der Gemeindebehörde innert der
Einsprachefrist nicht angemeldet werden, ver-
wirken (Art. 31 Baugesetz).

Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 30
und 31 Baugesetz
Nutzt ein Grundeigentümer einen Sondervor-
teil, der ihm durch eine Ausnahmebewilli-
gung, eine Ueberbauungsordnung oder sonst
wie in wesentlicher Abweichung von örtlichen
Bauvorschriften zulasten eines Nachbars ein-
geräumt ist, so hat er diesen Nachbar zu ent-
schädigen, wenn die Beeinträchtigung erheb-
lich ist.

Die Publikationsunterlagen können jederzeit
per Mail (bau@pieterlen.ch) angefordert und
elektronisch eingesehen werden. Die Unterla-
gen werden auf Wunsch auch per Post in
Papierform versendet.

2542 Pieterlen, 20. Januar 2022

Bauabteilung Pieterlen 11065

Immer, wenn wir von dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.

Unendlich traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mam, Schwiegermutter und
unserem herzensguten Grosi

Dora Singler-Eggli
19. März 1927 – 23. Januar 2022

Einen langen, reich erfüllten Lebensweg bist du gegangen, herzensgut, humorvoll,
selbstbestimmt und aktiv.
Du wirst uns fehlen, wir danken dir für alles, was du für uns gewesen bist und uns gegeben
hast.
Was uns bleibt sind Liebe, Dankbarkeit und Erinnerungen an eine schöne gemeinsame Zeit.

Wir vermissen dich sehr:
Christine Singler und Hans Zimmermann
Margrit und Jörg Schütz

Martina Schütz
Sandro Schütz und Kimberly Moritz

Wir nehmen Abschied am Dienstag, 1. Februar 2022, um 13.30 Uhr in der reformierten
Kirche in Büren an der Aare.
Es gelten die aktuellen Bestimmungen des BAG (2G).

Traueradresse:
Christine Singler, Solothurnstr. 31c, 3294 Büren an der Aare

(Dient als Leidzirkular)
110703
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Ihre S�mme zählt am
13.2.2022!
Kantonale Abs�mmung

S�mme zählt amS�mme zählt am

Kantonale Abs�mmungKantonale Abs�mmung

«Ich sageNein zu
höheren Autosteuern, weil
wir im ländlichen Seeland
wegen schlechter ÖV-
Verbindungen auf ein Auto
angewiesen sind.»
Adrian Spahr, LLLLeeeennnnggggnnnnaaaauuuu
Co-Präsident JJJJunge SVP BE
und Grossratsssskandidat

A311074 / 110690

MarcMoser
am 27. März 2022
in den Grossen Rat

Unternehmerisch
Liberal
Bürgerlich

2LISTE
SVP
BIEL---2SSS2EEE2EEE2LLL2AAA2ND

Werner Salzmann, Ständerat
«Marc Moser kenneeee ich als Macher.
Mit seiner offenen uuuund konstruk­
tiven Art trägt er maaaassgeblich zu
Lösungen bei. Marcccc Moser gehört
in den Grossen Rat.»»»»

marc-moser.ch
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Zu kaufen gesucht

HAUS oder WOHNUNG
Ländlichere Lage
3 oder mehr Schlafzimmer
Tel. 062 212 00 28

Zu kaufen gesucht

FERIENWOHNUNG
Kanton Bern oder Wallis
Mindestens 2 Schlafzimmer
Tel. 033 654 00 03

Zu vermieten per 1. Februar 2022
in Diessbach

4½-Zimmer-Parterre-
Wohnung
Plattenböden, Bodenheizung,
Cheminée, 2 Keller.

Miete mtl. Fr. 1500.–
+ HK/NK Fr. 180.–

Tel. 079 341 12 87
110343

Zu vermieten in Büren an der Aare

grosse Altstadt-Wohnung
Duplex 4½ Zimmer
Frisch renoviert mit Erhalt des
alten Charakters, moderne Küche,
2 Badezimmer, 2  sep. WC’s, eigene
Waschküche mit WM +  Tumbler,
stilvoll restaurierter Gewölbe-Wein-
keller.
Mietzins Fr. 1900.– plus NK Fr. 250.–.
Einstellhallenplatz Fr. 110.–.
Auskunft und Besichtigung
Tel. 079 48 127 46

110621

Büren a. Aare, Kilchmattweg 5

Zu vermieten per 1. März 2022

1-Zimmer-Wohnung
1. Stock, ruhiges Quartier, sonnig

Tel. 032 331 98 66 / 076 330 82 83

11
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Wir verkaufen
Ihre Liegenschaft
Daria Schüpbach
Eidg. Dipl. Betriebsökonomin FH
Telefon 079 5109689
Rütistr. 34, 3298 Oberwil b. Büren
www.dasch-immobilien.ch

Wir erledigen auch
Ihre Buchhaltung
und Steuererklärung:
dasch-treuhand.ch

110669

Belma Metallbau AG
Ipsachstrasse 10
2560 Nidau
Tel 032 321 00 00
info@belma.ch
www.belma.ch

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung

• Metallbauer/in EFZ
• Monteur/in Tür und Tor

Zusätzliche Angaben zur
offenen Stelle finden Sie hier:

www.belma.ch

IMPIRIO ist ein erfolgreicher Stellenvermittler im nationalen und internationalen Markt.
Wir vermitteln Fach- und Führungskräfte in allen Branchen und Berufen.

Die Saphirwerk AG ist ein Schweizer Unternehmen, beschäftigt in Brügg rund 75 Mitarbeiter
und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Präzisionsteilen aus keramischen
und hartmetallischen Werkstoffen. Als Nachfolgeregelung suchen wir einen qualifizierten,
erfahrenen

Feinmechaniker / Werkzeugmacher (m/w)
Ihre Aufgaben:
• selbständiges Einrichten und Bedienen von konventionellen EWAG-Schleif-, Schaublin-

Dreh- und Schläfli-Creusiermaschinen
• Serienfertigung nach Operationsplan und Prioritätslisten in der geforderten Qualität
• Messung der gefertigten Teile gemäss Zeichnung oder Tabelle nach DIN-Normen
• fristgerechtes Weiterreichen und Rückmeldung der Aufträge
• selbständige Herstellung von Werkzeugen und Hilfsmitteln
• verantwortlich für Wartung und Pflege der Maschinen sowie Sauberkeit
• Betreuung und Schulung des Mitarbeiters

Ihr Profil:
• Grundausbildung als Feinmechaniker oder Werkzeugmacher
• langjährige Erfahrung in den Bereichen Schleifen, Polieren und Drehen
• Kenntnisse von Diamantenwerkzeugen und keramischen Materialien (von Vorteil)
• hohe Leistungsbereitschaft, lösungsorientiert, sehr selbständig, präzise Arbeitsweise
• engagiert, belastbar, teamfähig, pflichtbewusst, kompetent

Verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem kollegialen Team, flexible Arbeitszeiten!

Auch ältere Mitarbeiter sind herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen!

Impirio AG
Frau Yvonne Pfister
Personalberaterin / dipl. Personalfachfrau
Hauptstrasse 96
2560 Nidau
032 328 50 60 y.pfister@impirio.ch

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

3.5 - Zimmerwohnung
Miete: CHF 1'380.00 inkl. NK

Bartolomäusweg 11a in Biel
- Ruhige und kinderfreundliche Lage
- Grosszügige Wohnung mit Parkettböden
- Balkon
- Bad / WC
- Einbauschränke
- ÖV, Einkaufsmöglichkeiten sowie
Schulen in nächster Nähe

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

Romontweg 11 in Pieterlen
- Liegenschaft an schöner Aussichtslage
- Lichtdurchfluteter Wohn- & Essbereich
- Offene und moderne Küche
- Reduit mit eigenem Waschturm
- Grosszügiger Balkon
- Einstellhallenplatz dazumietbar

3.5 - Zimmerwohnung
Miete: CHF 1'660.00 inkl. NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

2 - Zimmerwohnung
Miete: CHF 1'020.00 inkl. NK

Bartolomäusweg 13 in Biel
- Ruhige Lage
- Küche mit allem Komfort
- Grosszügiges Wohnzimmer
- Parkett in den Zimmer
- Platten in der Küche und Dusche/WC
- Haus mit Lift

Pianostrasse 30 in Biel
2½-Zimmer-Dachwohnung

− in renoviertem Jugendstilhaus
− ausgestattet mit Parkettböden
− moderne Küche und Badezimmer
− ca. 69 m2 Wohnfläche
− Haus mit Lift

Mietzins Fr. 1'400.00 inkl. NK

Präsentiert durch ı présenté par

w w w. i m m o b i e l .c h

Miete  /à louer
Biel /Bienne & Region

Panorama
ImmoBIlIen

de l’ImmoBIlIeR

Miete  /à louer

Unterer Quai 44 in Biel
Büro- / Praxisräumlichkeiten

− an zentraler Lage, nahe Bahnhof Biel
− in gepflegter Liegenschaft
− Badezimmer mit Badewanne/WC
− kleine Kochnische vorhanden
− Nutzung für Therapie oder Büro

Mietzins Fr. 1'300.00 inkl. NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

Oberer Quai 36 in Biel
- Liegt direkt an der Schüss
- Moderne Küche mit allem Komfort
- Grosszügiger Balkon
- Vinyl- und Parkettböden
- Bad mit Badewanne
- Lift im Haus

3.5 - Zimmerwohnung
Miete: CHF 1'350.00 inkl. NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

- Hauswartsamt möglich
- Ruhige Lage im Champagne-Quartier
- grosszügiger Gartenanteil
- Altbauwohnung mit viel Charme
- Grosszügige Zimmer
- Wohnküche
- Helles, modernes Bad/WC
- Platten- & Lamminatböden
3.5 - Zimmerwohnung, 1.OG
Miete: CHF 1'350.00 inkl. NK

Im Grund 39 in Biel

In Biel, an der Zihlstrasse 12
vermieten wir eine schöne
3-Zimmer Dachwohnung
Wohnfläche ca. 70m2, 2. OG, ohne Lift,
Wohnküche mit Geschirrspüler,
Einbauschränke, Réduit, Keller und
Estrich, Veloraum, nächst Busstation.
Mietzins: CHF 1'090.- + CHF 250.- NK
Garagebox: CHF 100.-/mtl.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

In Biel, am Fuchsenried
vermieten wir nach Vereinbarung eine
2 Zimmer-Wohnung mit Balkon
Umfangreich renoviert, ca. 50m2, Küche
mit GS, modernes Badezimmer,
Keller/Veloraum sind vorhanden.
Mietzins: CHF 830.- + CHF 190.- NK
Einstellhallenplatz: CHF100.-/mtl. oder
1 Parkplatz: CHF50.-/mtl.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

H lblinge
Immobilien & Verwaltungs AG

Beratung

Vermietung

Verwaltung

Verkauf

Vermittlung

Schatzung

Badhausstrasse 32

Postfach 573 2501 Biel

Tel. 032 329 39 40

info@helbling-immobilien.ch

www.helbling-immobilien.ch










Werben Sie in Ihrer Region

mailto:info@helbling-immobilien.ch
www.helbling-immobilien.ch
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mailto:info@engelmannimmo.ch
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www.dasch-immobilien.ch
marc-moser.ch


Verpachtung landwirtschaftlicher Betrieb Métairie

Métairie de Montoz, Oberer Bürenberg, Romont BE

Die Burgergemeinde Büren an der Aare verpachtet ab dem 01.11.2022
oder nach Vereinbarung ihren landwirtschaftlichen Betrieb mit einem
integrierten Bergrestaurant.

• Umfasst rund 24 ha Weide- und Wiesenland
• Bergrestaurant mit Terrasse
• Teilsaniert 2022
• Ohne Inventar, ohne Vieh
• Bergzone 3, 1185m ü. M.

Bei Interesse bitten wir Sie, die Pachtdokumentation bis am 15.02.2022
unter bg-bueren@bluewin.ch einzuholen.

110691

Die Praxis
Dr. med. Th. Oehler

bleibt vom 12.02. bis
20.02.2022 ferienhalber

geschlossen.

110695

Liebe Patientinnen und Patienten

Zum 01.02.2022 eröffnen Frau dipl. med. Adriana Chasampi und
Dr. med. Susanne Nolte (von links) die Praxis Büren
(ehemalige Praxis Nair) in Büren an der Aare neu.

Wir würden uns sehr freuen, alle ehemaligen Patienten/Patientinnen und
neue Patienten/Patientinnen in der Praxis begrüssen zu dürfen.

Praxis Büren, Bahnhofstrasse 11, 3294 Büren a.A., Telefon 032 351 22 22
11
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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Kreuzworträtsel

Kreuzworträtsel-Partner

www.kauer.ch

Industriering Nord 8
3250 Lyss

Längfeldweg 20
2504 Biel/Bienne

SONDERVE
RKAUF

bis 31.1.2022
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8

Bei Todesfall
Tel. 032 351 14 06† Natel 079 334 39 33

Rolf Kocher, Bestattungsdienste
Büren a.A. und Umgebung

3. Generation Eidg. Fachausweis

110639

Für Ihren Jahres-
abschluss und
die Steuererklärung
Daria Schüpbach
Eidg. Dipl. Betriebsökonomin FH
Telefon 079 5109689
Rütistr. 34, 3298 Oberwil b. Büren
www.dasch-treuhand.ch

Gerne betreuen wir
auch Ihre Immobilien:
dasch-immobilien.ch

110670

Sudoku
Spielregeln:
– Füllen Sie das Raster mit den

Zahlen von 1 bis 9
– In jeder Zeile, jeder Spalte sowie in

jedem 3x3-Feld darf jede Zahl nur
einmal vorkommen

Auflösung

– Fotografieren Sie
diesen Code mit
Ihrem Handy

Sudoku-Partner

n° 210984

5 4 1
9 8 3

7 9
9 6 3 4

3 1 6 2 5
5 2 6 1
7 5
1 3 7

2 9 4
http://www.e-sudoku.fr n° 210984 - Niveau Moyen

Erfolgreich werben
– in jedemBriefkasten der Region – 100%-igeAbdekung
– lokale Ereignisse: Veranstaltungen, Stellen im Dorf,

kleine aber feine Wohnung, günstiges Rindsfilet, usw…
– Vielfalt dank Farbe, Spezial Rubriken und Themen-

seiten
– attraktive Preise, verlangen Sie eine Offerte

Weitere Auskünfte/Renseignements:
Sandrina Stabile | T 032 344 81 95
sstabile@gassmann.ch | www.gassmannmedia.ch

Wer braucht etwas
Hilfe in Betreuung, bei
leichten Haushaltarbei-
ten und Besorgungen?
Rufen Sie an: Tel. 078 603 84 18

110581

anzeiger@anzeigerbueren.ch

110452

Mama, ich habe
im Ferienhort
eine neue Freundin.
Menschen mit Behinderungen
können sich Ferien und
Freizeitaktivitäten oft nicht leisten.

Jetzt spenden. denkanmich.ch
Die Solidaritätsstiftung
des SRF

IBAN CH91 0900 0000 4000 1855 4

Silbergeld
Münzen
Silber
Uhren
Schmuck
Silberwaren

Silbergeld
Münzen
Silber
Uhren
Schmuck
Silberwaren

Münzen Eppler
Schmiedengasse 7

4500 Solothurn
Di - Fr 13.30 - 17.30
Sa 09.00 - 16.00
Tel 032 621 45 55

Münzen Eppler
Schmiedengasse 7

4500 Solothurn
Di - Fr 13.30 - 17.30
Sa 09.00 - 16.00
Tel 032 621 45 55

GOLD ANKAUFGOLD ANKAUF

www.MuenzenEppler.chwww.MuenzenEppler.ch

A310055 / 110633

Öffentliche Sammelstelle
für ALLE Ihre Abfälle
Öffnungszeiten
Montag–Freitag

Samstag

Edi Entsorgungsdienste AG
Industriering 10, 3250 Lyss
Tel. 032 387 18 18

Ihr Entsorger

07.00–12.00 Uhr
13.00–17.00 Uhr
08.00–11.45 Uhr

www.MuenzenEppler.ch
denkanmich.ch
mailto:anzeiger@anzeigerbueren.ch
mailto:sstabile@gassmann.ch
www.gassmannmedia.ch
http://www.e-sudoku.fr
dasch-immobilien.ch
www.dasch-treuhand.ch
www.kauer.ch
mailto:bg-bueren@bluewin.ch

